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«Es kann doch nicht sein, dass die eigenen
Defizite einfach kompensiert werden»
Mehr Zeit oder weniger Aufgaben: Wer psychisch oder physisch auffällig ist, bekomme in der Schule immer häufiger einen
Nachteilsausgleich, sagt Esther Ziegler. Im Gespräch mit Sebastian Briellmann warnt sie vor einer leistungslosen Gesellschaft

Hat ein Schüler oder eine Studen-
tin eine Beeinträchtigung, die sie in
einer Prüfung benachteiligt, erhalten
sie einen Ausgleich. Mehr Zeit für
die letzte Aufgabe; mehr Ruhe, da
der Test in einem separaten Raum
geschrieben wird; mündliche statt
schriftliche Antworten. Von der Pri-
marschule bis zurUniversität nehmen
solcheMassnahmen zu.Wie hoch der
Anteilwirklich ist,weiss niemand,wie
die «NZZ am Sonntag» kürzlich be-
richtet hat. Doch die Zahlen, die es
gibt, zeigen: Immer mehr Schülerin-
nen und Schüler erhalten einen sol-
chenNachteilsausgleich –wegenDys-
lexie oder Dyskalkulie und vermehrt
auch wegen psychischer Erkrankun-
gen wie Angststörungen.

Frau Ziegler, warum werden in der
Schweiz viele Schüler ungleich behandelt?
Das stimmt so natürlich überhaupt nicht.
Wir haben ein durchlässiges System.
Eines, das sich anpasst – an stärkere und
auchan schwächereSchüler.Eher könnte
man sagen:DieSchulenpassen sich etwas
gar stark an ihre schwachen Schüler an.

Also ist die Schule ein fairer Ort für alle?
Ja.

Ich frage, weil es einen Trend an Schu-
len und Universitäten gibt: den Nach-
teilsausgleich. Im Umkehrschluss muss
das ja heissen, dass viele Menschen be-
nachteiligt werden . . .
Das ist eine Mär.Eine, die gefährlich ist.
Die Schulen senken das Niveau, weil sie
jede Schwäche, jedes Defizit, das ein
Schüler hat, nicht aufarbeiten und be-
heben, sondern es kompensieren wol-
len.Das geschieht mit dem sogenannten
Nachteilsausgleich. An gewissen Schu-
len erhalten 10,manchmal sogar 20 Pro-
zent der Schüler einen Ausgleich. Bei
mir haben sich Lehrerinnen gemeldet
mit Quoten in ihren Klassen, die noch
höher sind. Das ist absurd.

Warum?
Der Nachteilsausgleich sollte eigentlich
ein Instrument sein, das zurAnwendung
kommt, wenn ein Schüler trotz grosser
Anstrengung ein bestimmtes «isoliertes»
Defizit nicht ausmerzen kann. Zum Bei-
spiel ein intelligenter Schüler,der heraus-
ragendeLeistungen erbringt,aber grosse
Mühe mit der Rechtschreibung hat. Ob-
schon er viel übt, kann er sich kaum ver-
bessern. Das ist ein klassischer Fall von
Legasthenie. Hier ergibt ein Nachteils-
ausgleichmanchmal Sinn.DieGefahr be-
steht aber,dass in der Folge an demDefi-
zit nichtmehr gearbeitetwird.EinGrund,
gegen Nachteilsausgleiche zu sein.

Wer eine physische oder psychische Be-
hinderung hat, bekommt Unterstützung.
Wie kann man da dagegen sein?
Ich bin gar nicht dagegen, ich halte nur
fest:Ein Nachteilsausgleich wäre eher für
einProzentderSchüler sinnvoll,vielleicht
noch weniger. Lutz Jäncke, der bekannte
Neuropsychologe, hat uns schon vor Jah-
ren in seinerVorlesung gelehrt:Nicht jede
diagnostizierte Legasthenie ist wirklich
eine.Nur weil jemand viele Fehler macht,
ist dasnicht gleicheineStörung.Oft haben
diese Schüler einfach nicht geübt, woran
übrigens oft die Schulen schuld sind –
wenn Fehler nicht von Anfang an korri-
giert werden.Das nennt man eine antrai-
nierte Legasthenie. Das Problem ist, dass
diese Unterscheidung nicht einfach ist.

Aber es ist doch ein Fakt, dass immer
mehr Schüler physisch und vor allem
psychisch auffällig sind, oder nicht?
Das ist so. Natürlich spielen mangelnde
Konzentration oder Aufmerksamkeits-
defizite eine grössere Rolle als früher,
auch psychische Probleme, nicht zuletzt
aufgrund der starken Verbreitung und
Nutzung von digitalen Geräten. Aber
so genau weiss man das gar nicht. Und

klar, auch Migration ist ein Faktor, weil
fremdsprachigen Kindern noch stärker
dieBasics fehlen.Dass dieDefizite vieler
Schüler immer grösser werden, liegt je-
doch hauptsächlich an derArt,wie heute
unterrichtetwird.AndenSchulen gilt das
Prinzip des selbstorganisierten Lernens.
Die Idee ist sogar gut:Was man können
muss, soll man selbst machen. Doch die
Umsetzung ist eine Katastrophe.

Eine Katastrophe, warum?
Die Selbstorganisation, Arbeitspläne
erstellen und Unterlagen selbst durch-
arbeiten, ist erstens nicht altersgerecht
und führt zweitens nicht zum «selbst ma-
chen».Wer sich die Informationen selbst
suchenmuss –weil dieLehrerweniger er-
klärenund lehren –,bedient sich öfter der
Copy-Paste-Methode. Schwache Schüler
schreiben vondenguten ab.Dazukommt,
dass immer mehr in Gruppen gearbeitet
wird, um die Selbstorganisation zu för-
dern.Auchhier sind es die Starken,die da-
von profitieren.Und die Schwachen wer-
den immer mehr abgehängt. Man kann
ihnen keinen Vorwurf machen: Es ist zu
bequem, nichts zu investieren.

Übertreiben Sie jetzt nicht?
Nein. Ich kenne Fälle von Schülern,
die zu mir in den Unterricht kommen,
die ganze Schulbücher in ihrem eige-
nen Tempo durcharbeiten müssen. Wie
soll das gehen als Kind, ganz ohne An-
leitung? Die starken Schüler, die auch
daheim unterstützt werden, können das
vielleicht.Aber die anderen werden ab-
gehängt.Wir sehen in Untersuchungen,
dass die Grundvoraussetzungen immer
mehr fehlen: Es hapert beim automati-
sierten Lesen und Schreiben, die Recht-
schreibung bleibt auf der Strecke, in der
Mathematik gibt es grosse Lücken.An-
statt dass man diese zu schliessen ver-
sucht, verschiebt man die Verantwor-
tung von den Lehrern auf die Kinder.

Was heisst das konkret?
Heute läuft es so: ADHS? Diagnose.
Nachteilsausgleich. Prüfungsangst? Dia-
gnose. Nachteilsausgleich. Konzentra-
tionsprobleme? Diagnose. Nachteilsaus-
gleich. Dabei sollte die Schule doch ein
Ort sein,andemmitSchwächenumgegan-
gen werden muss – wo man lernen kann,
damit umzugehen und sie aufzuarbeiten.
Heute passiert dasGegenteil.Die Institu-
tion passt sich dem Individuuman.Das ist
falsch. Der Nachteilsausgleich ist nur die
offenkundigste Folge dieserEntwicklung.

Sind diese Diagnosen nicht berechtigt,
damit jedes Kind bestmöglich gefördert
werden kann?
Dass jedes Kind dasselbe Anrecht auf
die bestmögliche Förderung hat, ist un-
bestritten. Doch das passiert nicht. Die
Schulen versuchen, alle gleich zu ma-
chen.Wer abfällt, bekommt einen Nach-
teilsausgleich. Es geht vergessen, was
Fakt – und völlig in Ordnung – ist: Von
allen Schülern sind 70 Prozent, also die
grosse Mehrheit, durchschnittlich be-
gabt. 15 Prozent sind sehr gut, 15 Pro-
zent fallen ab. Doch heute will man alle
Schüler so fördern, dass sie es ans Gym-
nasium schaffen können.

Ein hehres Ziel . . .
. . . aber mit verheerenden Folgen. Das
Niveau sinkt so stark, weil die Anforde-
rungen tiefer werden. Viel eher müsste
man die Berufsbildung stärken. Für die
meisten ist das ohnehin der bessereWeg.
Undwiemanheuteweiss:Oft habendiese
Menschen mehr Erfolg im Berufsleben.
Später gibt esWeiterbildungsmöglichkei-
tenundPasserellenprogramme.Dasergibt
mehr Sinn, als sich durch ein Gymnasium
zu quälen. Im Bildungsbericht 2023 steht:
Wer in den Vorbereitungstests schlecht
abschneidet, schneidet tendenziell auch
bei der Matur schlecht ab. So entwerten
wir diesen Abschluss, der zu einem Stu-
dium an einer Universität berechtigt.

Aber ist es nicht gerecht, wenn man
jedem die Möglichkeit gibt, ins Gymna-
sium zu kommen, der das möchte?
Die Chance? Natürlich.Doch dafür muss
man die nötigen Voraussetzungen haben
und sich anstrengen. Auch smarte Schü-
lermüssendas.Intelligenz reicht nicht,um
ein Schuljahr zu bestehen, egal auf wel-
chem Niveau. Es gehört dazu, dass man
fleissig ist.Dass man seine Defizite kennt
und an ihnen arbeitet. Und, ganz wich-
tig: dass man übt, übt, übt. Es kann doch
nicht sein, dass die eigenen Defizite mit
einem Nachteilsausgleich einfach kom-
pensiert werden.

Es geht ja nicht um Kompensation, son-
dern um gleiche Möglichkeiten. Das
scheint gerecht.
Ist es gerecht, wenn ein Schüler intel-
ligenter ist? Sich Dinge besser merken
kann? Fleissiger ist? In einem bildungs-
nahen Haushalt aufwächst?

Die Frage zu stellen, heisst, sie zu be-
antworten.

SehenSie:Gerechtigkeit gibt es nicht.So-
bald Sie zweiMenschenmiteinander ver-
gleichen,wird esUnterschiede geben.Es
bringt nichts, wenn die Schule diese ver-
schleiern möchte, etwa mit einem Nach-
teilsausgleich. So werden neue Unge-
rechtigkeiten geschaffen für alle anderen,
die keinen Nachteilsausgleich erhalten.

Wenn ein paar Schüler mehr Zeit für
eine Prüfung bekommen, ist es unfair
für die anderen?
Wenn es nur das wäre.Aber bleiben wir
zuerst bei der Zeit. Das klingt noch ein-
leuchtend.10 Prozentmehr für eine Prü-
fung, also ein paar Minuten mehr: klingt
wirklich nicht schlimm. Ich sehe das
anders. Woher nehme ich als Lehrerin
diese Zeit? Nehme ich den Schülern die
Pauseweg?Nehme ich sie vonder nächs-
ten Lektion, verkürze also die Lernzeit?
Das blockiert irgendwanndas ganzeSys-
tem. Doch es ist noch schlimmer . . .

Erzählen Sie.
Ich weiss von Fällen, in denen etwa die
letzteAufgabe für Schüler mit Nachteils-
ausgleich nicht zählt, weil man nicht Zeit
anhängen möchte und dies durch das
Streichen einer Aufgabe erreicht. Schü-
ler mit Ausgleich erhalten in der gestri-
chenen Aufgabe die volle Punktzahl. Für
einen Schüler ohne Ausgleich bedeutet
das: Macht er bei dieser Aufgabe Fehler,
holt er weniger Punkte und damit eine
schlechtere Note. Ist das gerecht?

Was wäre zu tun?
Manmuss denNachteilsausgleich-Exzess
sofort stoppen.Das Mindeste wäre es, im
Zeugnis zu vermerken, dass ein Schüler
einen Nachteilsausgleich hat – und wel-
cherdas ist.Daswärenur gerecht.Gerade,
wenn die Zeugnisse bei Bewerbungen
vorgelegtwerdenmüssen.Sonstwird eine
Verbesserung durch engagierte Arbeit
nichtmehr belohnt.ImZeugnis siehtman
das nirgends. Ich verstehe jeden, der sagt:
Da hole ich mir lieber einen Nachteils-
ausgleich, ich bin doch nicht blöd.Und es
wird noch verrückter, ich habe es selbst in
einem schulischen Standortgespräch er-
lebt:Lehrer forderndieElternauf,für ihre
Kinder einenNachteilsausgleich zuholen.

Ist das nicht merkwürdig? Es sollen
mehr Schüler ans Gymnasium, gleich-
zeitig bekommen immer mehr einen
Nachteilsausgleich.
Das ist absurd, ja paradox. Von den Be-
hördenwirdein Instrumentbeworben,das
ungerecht wirkt. Was bringt es den Kin-
dern, wenn sie in Watte gepackt werden
underst imBeruf verstehen,dass es imLe-
benkeinenNachteilsausgleichgibt?Wenn
wir soweitermachen,züchtenwir eine leis-
tungsfeindliche Gesellschaft heran.

«Dass jedes Kind
dasselbe Anrecht
auf die bestmögliche
Förderung hat, ist
unbestritten. Doch das
passiert nicht.
Die Schulen versuchen,
alle gleich zu machen.»

«Das Niveau sinkt so stark, weil die Anforderungen tiefer werden», kritisiert Esther Ziegler. SIMON TANNER / NZZ

Lehr- und
Lernforscherin

aut. · Die Primarlehrerin
Esther Ziegler hat nach
mehreren Jahren Berufs-
erfahrung ein Studium in
Violine mit Lehrdiplom
absolviert. Es folgte ein
Masterstudium in Psycho-

logie mit Spezialisierung auf Neuro-
psychologie an der Universität Zürich.
Anschliessend doktorierte sie in Lehr-
und Lernforschung an der ETH Zürich.

Heute arbeitet Esther Ziegler mit
ihrer Firma LernConsulting – einem
ETH-Spin-off – in Zürich als Berate-
rin. Sie bietet Aus- und Weiterbildung
für Lehrpersonen an sowie Nachhilfe-
unterricht, Gymi-Vorbereitungskurse
und Französischkurse für Schülerinnen
und Schüler. Zudem berät sie Eltern bei
der Unterstützung ihrer Kinder. Zieg-
ler hat ein Französischlehrmittel sowie
Lernkarten für Mathematik entwickelt.
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Richter dehnen beim Bleiberecht die Regeln
Im Parlament regt sich Unmut über das Bundesverwaltungsgericht – es will den Spielraum der Justiz einengen

KATHARINA FONTANA

Anfang Februar hat ein 40-jähriger
Kosovare einen orthodoxen Juden in
Zürich auf offener Strasse angegrif-
fen. Der Täter traktierte sein Opfer mit
Faustschlägenundkonnte vonPassanten
festgehalten werden, bis die Polizei vor
Ort war. Der Fall sorgte für Empörung,
dies auch deshalb, weil der Kosovare
auf kurvenreichem Weg zu einem Auf-
enthaltsrecht in der Schweiz gelangtwar.

Als Zwölfjähriger im Familiennach-
zug ins Land gekommen, wurde ihm
2012 aufgrund mehrerer Delikte das
Aufenthaltsrecht entzogen. 2015 stellte
der Mann ein aussichtslosesAsylgesuch
und begründete dies mit seiner Angst
vor Ausschaffung. Das Staatssekretariat
für Migration (SEM) wies das Gesuch
2016 ab und wollte den Kosovaren und
IV-Rentner wegweisen, doch das Bun-
desverwaltungsgericht stellte sich quer.
Dies vor allem mit dem Argument, der
Betreffende leide an einer psychischen
Krankheit, die in Kosovo zwar behan-
delt werden könne, aber nicht so gut wie
in der Schweiz.DieWegweisung sei des-
halb nicht zumutbar, sagte das St. Galler
Gericht 2019 und gewährte dem Mann
in der Folge die vorläufige Aufnahme.

Achtköpfige Familie darf bleiben

DerFall zeigt beispielhaft,wie freihändig
dieRichter in SachenWegweisungheute
unterwegs sind. Laut dem Gesetz kann
dieWegweisung fürAusländer dann un-
zumutbar sein, «wenn sie in Situationen
wie Krieg,Bürgerkrieg, allgemeiner Ge-
walt und medizinischer Notlage im Hei-
mat- oder Herkunftsstaat konkret ge-
fährdet sind». Wer nicht weggewiesen
werden kann, erhält die vorläufige Auf-
nahme – wobei «vorläufig» häufig zu
einem «endgültig» wird und zu einem
dauerhaften Aufenthaltsrecht führt.

In der Praxis wird die Unzumutbar-
keit heuteweit ausgelegt.So imFall einer
achtköpfigenRoma-Familie,die 2018 aus
Nordmazedonien in die Schweiz gekom-
men war und ein aussichtsloses Asyl-
gesuch gestellt hatte – mit der Begrün-
dung, als Roma würden sie gegenüber
der albanischenBevölkerungbenachtei-
ligt. Zwei der Kinder leiden an erheb-
lichen gesundheitlichen Problemen.

Das SEM stellte fest, dass die Fami-
lie krankenversichert und die adäquate
Behandlung der Kinder in der Univer-
sitätsklinik in Skopje sowie die Versor-
gung mit Medikamenten sichergestellt
seien. Das Migrationsamt wollte die
Familie wegweisen. Diese wandte sich
an das Bundesverwaltungsgericht und

beantragte die vorläufige Aufnahme.
Mit Erfolg: Die St. Galler Richter
kamen zu dem Schluss, dass für die kran-
kenversicherte Familie in Nordmazedo-
nien vergleichsweise hohe Kosten anfal-
len könnten und «grosse Zweifel» be-
stünden, dass die Eltern in der Lage sein
würden, die medizinische Versorgung
umgehend und dauerhaft zu sichern.Die
Familie wurde 2023 in der Schweiz vor-
läufig aufgenommen.

Eigentlich sollte eine «medizinische
Notlage» nur dann die Wegweisung ver-
hindern, wenn eine dringliche Behand-
lung im Heimatland nicht erhältlich ist
und eine rasche und lebensgefährdende
Beeinträchtigung droht.Dass der medizi-
nischeStandard inderSchweizhöher liegt
oder die Versorgung günstiger erhältlich
ist, darf demgegenüber keine Rolle spie-
len.In derPraxis tut es das aber sehrwohl.

Verschärfung in Beratung

Das zeigt ein weiteres Urteil.Dabei ging
es um eine alleinerziehende Kongolesin,
die in der Schweiz ein Asylgesuch ein-
gereicht hatte. Das Bundesverwaltungs-
gericht wies das Gesuch ab, erachtete

die Wegweisung indes als unzumutbar
und gewährte der Frau die vorläufige
Aufnahme. Dies mit der Begründung,
dass in Kongo grosse Armut herrsche
und es landesweit an sauberem Trink-
wasser fehle, was vor allem bei Kindern
zu chronischer Mangelernährung und
Krankheiten führe. Ausserdem sei der
Zugang zu medizinischen Dienstleis-
tungen aufgrund verhältnismässig hoher
Behandlungskosten stark eingeschränkt.

Das allerdings ist die Lebensrealität,
wie sie für den Grossteil der Bevölke-
rung in Kongo gilt. PrekäreVerhältnisse
gibt es zudem auch in anderen Ländern.
Nach demMassstab,den dasGericht an-
legt,könntenPersonenmitKleinkindern
aus schwierigen Weltregionen ein aus-
sichtsloses Asylgesuch in der Schweiz
stellen und würden dank der vorläufi-
genAufnahme ein Bleiberecht erhalten.

Im Parlament gibt es jetzt Bestrebun-
gen, die Justiz einzuhegen. In wenigen
Tagen wird die Staatspolitische Kom-
mission des Nationalrates eine Ge-
setzesänderung beraten, die auf einen
Vorstoss des Zürcher SVP-National-
rats Gregor Rutz zurückgeht. Ziel ist es,
die Unzumutbarkeit einer Wegweisung

restriktiver zu fassen und ausschliesslich
auf die im Gesetz genannten Kriterien
Krieg, Bürgerkrieg, allgemeine Gewalt
und medizinische Notlage zu beschrän-
ken.Richter sollen demnach nicht mehr
dieMöglichkeit haben, andere Kriterien
anzuwenden und auf eine «individuelle
Unzumutbarkeit» zu schliessen.

Fall bleibt vier Jahre liegen

Wieweit die Praxis hier gediehen ist,zeigt
der Fall eines jungenMannes ausGuinea.
Der Mann war 2019 in die Schweiz ein-
gereist, sein Asylgesuch wurde 2021 vom
SEM abgelehnt. Er wehrte sich gegen
seine Wegweisung und erhielt vom Bun-
desverwaltungsgericht kürzlich recht.Die
Richter anerkannten zwar,dass inGuinea
wederKriegnochBürgerkriegnochallge-
meineGewalt herrsche,auch sei derMann
gesund. Doch sein sechsjähriger Aufent-
halt in der Schweiz habe dazu geführt,
dass er aus seinem Heimatstaat entwur-
zelt worden sei. Deshalb sei die Wegwei-
sung nicht zumutbar.DerMannwurde im
November 2025 vorläufig aufgenommen.

DerFall desGuineerswarmehrals vier
Jahre beim Bundesverwaltungsgericht

pendent. Man kann auch sagen: Die im
Urteil angeführte «Entwurzelung» ist
massgeblich darauf zurückzuführen, dass
man in St. Gallen die Beschwerde jahre-
lang liegengelassenhatte –wie so viele an-
dere auch.DieVerfahren imAsylbereich
stapeln sich, der Pendenzenberg ist hoch
und hat auch 2025 weiter zugenommen.
Vor diesem Hintergrund muss man da-
von ausgehen, dass Entscheide wie jene
betreffend den Guineer häufiger werden
– je länger die alten Fälle liegenbleiben,
desto grösser die Chancen der Betreffen-
den auf einen Verbleib in der Schweiz.

Der Pendenzenberg wächst

Im Parlament ist man über dieVorgänge
am Bundesverwaltungsgericht nicht er-
freut. Das zeigte sich deutlich bei der
Budgetberatung im Dezember 2025.
Der Zuger Mitte-Vertreter Peter Hegg-
lin forderte,dass dasBundesverwaltungs-
gericht «seine drängenden organisatori-
schen Probleme löst, seine Effizienz stei-
gert und die Abteilungen sich bei der
Pendenzenlast gegenseitig unterstützen».

Kritiker bemängeln seit langem, dass
dasGerichtmehrRessourcen indieAsyl-
abteilungen verschieben müsse, wo die
Pendenzenberge besonders hoch seien.
Richter aus den anderen Abteilungen,
die weniger zu tun hätten, müssten bei-
gezogen werden. Der Unmut ist derart
gross, dass sich letztes Jahr eine Gruppe
vonRichtern in einemanonymenSchrei-
ben an die eidgenössischen Parlamenta-
rier gewandt und sich über eine man-
gelnde Unterstützung der Kollegen aus
den anderenAbteilungen beklagt hatte.

Dabei wurde der Personaletat in
St. Gallen in den letzten Jahren laufend
ausgebaut, doch die erhofften Resultate
blieben aus. DerWalliser Mitte-Stände-
rat Beat Rieder rechnete vor, dass die
Zahl der Urteile trotz mehr Personal
laufend abnehme: «2018 gab es 7603 Ur-
teile, 2019 waren es 7157 Urteile, 2020
schliesslich 6499 Urteile, und 2023 gab es
noch 6655 Urteile.» Immer mehr Geld
sei nicht die Lösung, es brauche eine Re-
organisation, so Rieder.

Das Bundesverwaltungsgericht will
sich zur Kritik an der Verteilung der
Ressourcen nicht äussern. Es hält ledig-
lich fest, dass die Gesamtzahl der Pen-
denzen im letzten Jahr weiter angestie-
gen sei, auf über 8500.Rund 5400 davon
seien Asylverfahren. 2025 hätten fünf
neue Richter ihre Arbeit aufgenom-
men, vier von ihnen in denAsylabteilun-
gen. Die Zahl der erledigten Verfahren
hänge wesentlich vomGeschäftseingang
ab, von der Komplexität der Fälle sowie
von gesetzlichen Verfahrensvorgaben.

Das Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen fällt Urteile, die im Bundeshaus Stirnrunzeln verursachen. ENNIO LEANZA / KEYSTONE

Die Schweiz plant ihre Spitäler am Volk vorbei
Viele Patienten lassen sich ausserhalb ihres Wohnkantons behandeln

SIMON HEHLI

Das hiesige Gesundheitswesen ver-
schlingt gewaltigeSummen:Die 100-Mil-
liarden-Franken-Grenze dürfte bereits
überschritten sein. Mehr als ein Drittel
der Kosten generieren die rund 270 Spi-
täler. Die Schweiz hat europaweit eine
der höchsten Spitaldichten,und auch die
Zahl der Betten pro Kopf ist überdurch-
schnittlich hoch.Das führt zu Ineffizien-
zen: Die meisten Kliniken haben eine
zu tiefe Auslastung und schreiben des-
wegen rote Zahlen. Zudem erreicht fast
die Hälfte der Spitäler die nötigen Min-
destfallzahlen nicht. Durch die geringe
Routine bei den Operationen steigt das
Risiko für Komplikationen.

DerHauptgrund für die gegenwärtige
Situation ist die starkeRolle derKantone,
wiesiedieBundesverfassungvorsieht.Eine
zentralistische Spitalplanung wie etwa in
Dänemark ist dadurch kaum umsetzbar.
Doch eine Gesundheitsversorgung, die
sich an den Grenzen der 26 Kantone
orientiert, zielt oft an den Bedürfnissen
der Bevölkerung vorbei. Das zeigt eine
neue Studie der Universität St. Gallen

(HSG) im Auftrag der Krankenkasse
Groupe Mutuel.

Fahrzeit über eine Stunde

In einem Grossteil der Regionen des
Landes lassen sich 25 bis 50 Prozent der
Bevölkerung ausserkantonal behandeln.
In einigen Regionen wie zum Beispiel
im Misox im Kanton Graubünden sind
es sogar 95 Prozent. Besonders deutlich
zeigt sich das Phänomen in Gegenden,
die in ihremKantoneher peripher liegen.
DerBefundgilt sowohl für die stationäre
Grundversorgung, also einfache Opera-
tionen, wie auch für grössere Eingriffe,
etwa das Einsetzen einer Knieprothese.

Dabei nehmen die Patienten für plan-
bareOperationen langeWege inKauf.Bei
Zürchern, Bernern, Genfern oder Walli-
sern, die sich ausserkantonal behandeln
lassen, liegt die durchschnittliche Fahr-
zeit bei über einer Stunde.Sie orientieren
sich laut der Studie also nicht anderNähe
eines Spitals, sondern an dessenQualität,
fachlicher Erfahrung und Sprache. Da es
bezüglich Qualität nur wenige öffentlich
zugängliche Informationen gibt, dürften

sich die Patienten dabei nach der Emp-
fehlung ihres Hausarztes richten.

«Die interkantonale Versorgung ist
kein Nischenthema der hochspeziali-
sierten Medizin, sondern die Realität
für viele Behandlungen in der Grund-
versorgung», sagt Alexander Geissler,
Professor für Gesundheitsökonomie an
der HSG und Mitautor der Studie. Er
weist darauf hin, dass es bei den Leis-
tungsaufträgen benachbarter Kantone
grosse Überlappungen gibt. «Die Pla-
nung sollte diesen Umständen Rech-
nung tragen.»

Auch Thomas Grichting, General-
sekretär derGroupeMutuel, findet,dass
es so nicht weitergehen könne. Der be-
reits bestehende wirtschaftliche Druck
werde zwar dazu führen, dass manche
Spitäler verschwänden. «Aber es wer-
den nicht unbedingt die besten und effi-
zientesten überleben, sondern in erster
Linie jene,die vonder öffentlichenHand
künstlich am Leben erhalten werden.»
Nichts anderes als eineWettbewerbsver-
zerrung seien staatliche Subventionen
für die Spitäler, wie sie vor allemWest-
schweizer Kantone gerne ausrichten.

Die Groupe Mutuel plädiert für eine
Lösung, die seit längerem immer wieder
in gesundheitspolitischen Debatten auf-
taucht, aber nie in die Nähe einer Rea-
lisierung gelangt ist: die Aufteilung der
Schweiz in fünf bis sieben Gesundheits-
regionen. Diese neue Ebene zwischen
Bund und Kantonen wäre zuständig für
die Koordination relativ komplexer Ein-
griffe,die jedochnochnicht indenBereich
der hochspezialisierten Medizin fallen.

Viele Widerstände

Die Konferenz der kantonalen Gesund-
heitsdirektoren will die Zusammenarbeit
über die Kantonsgrenzen hinaus verstär-
ken. Doch für Grichting ist der entspre-
chende Plan zu wenig verpflichtend, und
es geht ihm nicht schnell genug vorwärts.
Die Einführung von Gesundheitsregio-
nen müsste wohl gegen den Widerstand
vieler Kantone erfolgen, es würde dazu
aucheineVerfassungsänderungbrauchen.

«Ein Spaziergang wird das nicht»,
räumt Grichting ein.Aber er hält es für
möglich, für die Reform eine Mehrheit
zu finden, wenn es gelinge, die Vorteile

aufzuzeigen. Möglicherweise würden
auch die Kantone irgendwann offener
für eine überregionale Spitalplanung,
glaubt er – etwa, wenn die Prämien-
verbilligungen die öffentlichen Finan-
zen noch stärker belasteten. Von Ge-
sundheitsministerin Elisabeth Baume-
Schneider erhofft sich Grichting, dass
sie einen solchen Prozess moderiert.

Eine konkrete Zahl, wie viele Spitäler
für die Schweiz genug wären, will Grich-
tingnichtnennen.«Daswärenicht seriös.»
Der HSG-Professor Geissler sagt, die
Debatte umSpitalschliessungen sei ohne-
hin nicht zielführend. «Entscheidend ist,
dass wir darüber diskutieren, wo wir wel-
cheMedizinhaben:EinRegionalspitalmit
einer Bettenstation, die nicht mehr ge-
brauchtwird,kannmanauch in ein ambu-
lantesGesundheitszentrumumwandeln.»

Dass eine wohnortnahe Gesundheits-
versorgung wichtig sei, habe sich auch in
Dänemark gezeigt. Das skandinavische
Land schloss viele Kliniken und wollte
die Patienten in wenigen «Superspitä-
lern» behandeln lassen – musste dann
aber doch wieder lokale Behandlungs-
angebote aufbauen.


